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(54) SCHIENENFAHRZEUG MIT KOMPAKTEM ANTRIEBSSTRANG

(57) Ein Schienenfahrzeug (1) weist ein Fahrgestell
(4) auf, in dem eine Radsatzwelle (5) gelagert ist, so dass
die Radsatzwelle (5) um eine Drehachse (6) drehbar ist.
Ein Antriebsmotor (7) für die Radsatzwelle (5) wirkt über
ein Getriebe (8) und eine Kupplung (9) auf die Radsatz-
welle (5). Der Antriebsmotor (7) ist zumindest an einer

Seite am Fahrgestell (4) befestigt und stützt sich an der
anderen Seite ab oder ist dort aufgehängt. In Richtung
der Drehachse (6) der Radsatzwelle (5) gesehen ist das
Getriebe (8) zwischen der Kupplung (9) und dem An-
triebsmotor (7) angeordnet.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung geht aus von einem
Schienenfahrzeug,

- wobei das Schienenfahrzeug ein Fahrgestell auf-
weist,

- wobei in dem Fahrgestell eine Radsatzwelle gela-
gert ist, so dass die Radsatzwelle um eine Drehach-
se drehbar ist,

- wobei ein Antriebsmotor für die Radsatzwelle über
ein Getriebe und eine Kupplung auf die Radsatzwel-
le wirkt,

- wobei der Antriebsmotor zumindest an einer Seite
am Fahrgestell befestigt ist und sich an der anderen
Seite abstützt oder dort aufgehängt ist.

[0002] Derartige Schienenfahrzeuge sind allgemein
bekannt. Insbesondere Drehgestelle von Schienenfahr-
zeugen sind oftmals so ausgebildet.
[0003] Bei Traktionsantrieben im Bahnbereich besteht
das ständige Bestreben des Fachmanns, den Antrieb
möglichst kompakt zu bauen und damit Platz zu sparen.
Oftmals ist mit der kompakten Bauweise auch eine relativ
leichte Bauweise verbunden.
[0004] Die kompakteste und kostengünstigste Varian-
te ist ein sogenannter Tatzlagerantrieb. Bei einem Tatz-
lagerantrieb ist der Antriebsmotor direkt auf der Radsatz-
welle gelagert. Diese Lösung ist damit zwar kompakt,
bringt aber den Nachteil einer hohen ungefederten Mas-
se mit sich. Dementsprechend hoch sind die Gleisbelas-
tungen und die Schocklasten für den Antrieb.
[0005] Eine Minimierung der ungefederten Massen
bringt verschiedene Vorteile mit sich. Insbesondere wer-
den die Gleisbeanspruchung und auch die Schockbelas-
tung auf den Fahrantrieb gering gehalten. Dadurch kann
sowohl die Trasse relativ kostengünstig gebaut werden
als auch eine hohe Laufgüte erreicht werden.
[0006] Zur Minimierung der ungefederten Massen wird
der Antriebsmotor zumindest an einer Seite am Fahrge-
stell befestigt. An der anderen Seite kann sich der An-
triebsmotor über Pufferelemente auf der Radsatzwelle
elastisch abstützen (sogenannter achsreitender An-
trieb). Alternativ kann der Antriebsmotor auch an der an-
deren Seite am Fahrgestell aufgehängt sein. In diesem
Fall wird von einem vollabgefederten Antrieb gespro-
chen.
[0007] Die Kraft- und Momentübertragung vom An-
triebsmotor auf die Radsatzwelle erfolgt über ein Getrie-
be und eine Kupplung. Für das Getriebe und die Kupp-
lung wird ein entsprechender Bauraum benötigt. Der An-
triebsstrang insgesamt - also die Einheit von Antriebs-
motor, Getriebe, Kupplung und Radsatzwelle - benötigt
daher ein relativ großes Bauvolumen. Weiterhin muss
das Getriebe in der Regel zweistufig ausgebildet sein.
Ein zweistufiges Getriebe ist nicht nur teurer und schwe-
rer als ein einstufiges Getriebe, sondern weist tendenziell
auch einen schlechteren Wirkungsgrad auf als ein ein-

stufiges Getriebe.
[0008] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, ein Schienenfahrzeug der eingangs genann-
ten Art derart auszugestalten, dass eine kompakte Bau-
weise des Antriebsstrangs ermöglicht wird.
[0009] Die Aufgabe wird durch ein Schienenfahrzeug
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte
Ausgestaltungen des Schienenfahrzeugs sind Gegen-
stand der abhängigen Ansprüche 2 bis 10.
[0010] Erfindungsgemäß wird ein Schienenfahrzeug
der eingangs genannten Art dadurch ausgestaltet, dass
in Richtung der Drehachse der Radsatzwelle gesehen
das Getriebe zwischen der Kupplung und dem Antriebs-
motor angeordnet ist.
[0011] Dadurch wird im Ergebnis die Kupplung in Rich-
tung der Drehachse der Radsatzwelle gesehen deutlich
asymmetrisch angeordnet, also erheblich näher an ei-
nem der beiden Räder der Radsatzwelle als am anderen
Rad der Radsatzwelle. Somit wird zwischen der Kupp-
lung und dem anderen Rad der Radsatzwelle ein relativ
großer Bauraum frei, in dem der Antriebsmotor angeord-
net werden kann, so dass er nur noch einen geringen
Abstand zur Radsatzwelle aufweist.
[0012] Die Radsatzwelle weist, wie bereits erwähnt, an
ihren beiden Enden jeweils ein Rad mit einer Radscheibe
auf. Weiterhin weisen die Räder jeweils eine an den Au-
ßenumfang der jeweiligen Radscheibe angrenzende
Lauffläche und einen Spurkranz auf. In Richtung der
Drehachse der Radsatzwelle gesehen sind zumindest in
der Regel die beiden Spurkränze zwischen den beiden
Radscheiben angeordnet, so dass die jeweilige Rad-
scheibe und der jeweilige Spurkranz einen im wesentli-
chen zylindrischen Volumenbereich begrenzen. In einer
vorteilhaften Ausgestaltung des erfindungsgemäßen
Schienenfahrzeugs ist in Richtung der Drehachse der
Radsatzwelle gesehen die Kupplung zumindest teilweise
in einem der beiden zylindrischen Volumenbereiche an-
geordnet. Die Kupplung ist also so weit wie möglich auf
das entsprechende Rad zu angeordnet. Dadurch kann
der freiwerdende Bauraum vergrößert werden.
[0013] Besonders vorteilhaft ist, wenn die Kupplung an
einer der Radscheiben unmittelbar befestigt ist. Dadurch
kann der freiwerdende Bauraum maximiert werden. Wei-
terhin kann eine Nabe eingespart werden.
[0014] Vorzugsweise ist die Kupplung als Einebenen-
kupplung ausgebildet. Dadurch kann die Kupplung ein-
fach und kostengünstig gestaltet werden.
[0015] Vorzugsweise ist das Getriebe als einstufiges
Getriebe ausgebildet. Dadurch kann das Getriebe ein-
fach, kostengünstig und effizient (d.h. mit hohem Wir-
kungsgrad arbeitend) gestaltet werden.
[0016] Es ist möglich, dass der Antriebsmotor sich an
der anderen Seite über Pufferelemente auf der Radsatz-
welle elastisch abstützt. Diese Ausgestaltung führt zu ei-
ner besonders kompakten Bauweise.
[0017] Alternativ ist es möglich, dass der Antriebsmo-
tor an der anderen Seite am Fahrgestell aufgehängt ist.
Bei dieser Ausgestaltung wird fast das gesamte Gewicht
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des Antriebsmotors über die Aufhängung in das Fahrge-
stell eingeleitet. Die Kupplung führt den Antriebsmotor
nur noch und balanciert ihn. Die ungefederten Massen
können dadurch noch weiter reduziert werden.
[0018] Wie bereits erwähnt, weist die Radsatzwelle an
ihren beiden Enden jeweils ein Rad mit einer Radscheibe
auf. Die beiden Radscheiben bilden daher die Mantelflä-
chen eines zylindrischen Hauptvolumens. Vorzugsweise
ist der Antriebsmotor zumindest teilweise innerhalb des
Hauptvolumens angeordnet. Dadurch kann der Antriebs-
strang insgesamt sehr kompakt gebaut werden.
[0019] Vorzugsweise ist der Antriebsmotor in einer
Fahrrichtung des Schienenfahrzeugs gesehen vor oder
hinter der Radsatzwelle angeordnet und in Höhenrich-
tung gesehen auf der gleichen Höhe wie die Radsatz-
welle angeordnet.
[0020] Das Fahrgestell kann insbesondere als Dreh-
gestell ausgebildet sein.
[0021] Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merk-
male und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art und Wei-
se, wie diese erreicht werden, werden klarer und deutli-
cher verständlich im Zusammenhang mit der folgenden
Beschreibung der Ausführungsbeispiele, die in Verbin-
dung mit den Zeichnungen näher erläutert werden. Hier-
bei zeigen in schematischer Darstellung:

FIG 1 einen Teil eines Schienenfahrzeugs,
FIG 2 eine Draufsicht von oben auf ein Fahrgestell

des Schienenfahrzeugs,
FIG 3 eine Draufsicht von oben auf ein alternatives

Fahrgestell des Schienenfahrzeugs und
FIG 4 eine Seitenansicht von FIG 3.

[0022] Gemäß FIG 1 wird ein Schienenfahrzeug 1
elektrisch angetrieben. Insbesondere bezieht das Schie-
nenfahrzeug 1 die für seinen Betrieb benötigte elektri-
sche Energie über einen Stromabnehmer 2 (Pantograph)
aus einer Oberleitung 3. Es sind aber auch andere Arten
der Energieversorgung möglich.
[0023] Das Schienenfahrzeug 1 weist ein Fahrgestell
4 auf. Das Fahrgestell 4 kann insbesondere als Drehge-
stell ausgebildet sein. Es sind aber auch andere Ausge-
staltungen des Fahrgestells 4 möglich. In dem Fahrge-
stell 4 ist - siehe FIG 2 - eine Radsatzwelle 5 gelagert.
Die Radsatzwelle 5 ist dadurch um eine Drehachse 6
drehbar. Zusammen mit dem Drehen der Radsatzwelle
5 bewegt sich das Schienenfahrzeug 1 in einer Fahrrich-
tung x.
[0024] Die Radsatzwelle 5 ist angetrieben. Zum An-
treiben der Radsatzwelle 5 ist ein Antriebsmotor 7 vor-
handen, der über ein Getriebe 8 und eine Kupplung 9
auf die Radsatzwelle 5 wirkt. Der Antriebsmotor 7 ist an
einer Seite am Fahrgestell 4 befestigt. Erkennbar sind in
FIG 1 entsprechende Befestigungselemente 10. In Rich-
tung der Drehachse 6 gesehen ist das Getriebe 8 zwi-
schen der Kupplung 9 und dem Antriebsmotor 7 ange-
ordnet. In Richtung der Drehachse 6 gesehen erstreckt
sich also das Getriebe 8 über einen Bereich 11. Auf der

einen Seite des Bereichs 11 ist die Kupplung 9 angeord-
net, auf der anderen Seite der Antriebsmotor 7.
[0025] Die Radsatzwelle 5 weist an ihren beiden En-
den jeweils ein Rad 12 mit einer Radscheibe 13 auf. Die
Räder 12 weisen jeweils eine an den Außenumfang der
jeweiligen Radscheibe 13 angrenzende Lauffläche 14
und einen Spurkranz 15 auf. Die Laufflächen 14 können
insbesondere als Radreifen ausgebildet sein. Ersichtlich
sind in Richtung der Drehachse 6 der Radsatzwelle 5
gesehen zumindest die beiden Spurkränze 15 zwischen
den beiden Radscheiben 13 angeordnet. Gegebenen-
falls können sich auch die Laufflächen 14 ein Stück weit
in den Bereich zwischen den beiden Radscheiben 13
hinein erstrecken. Die beiden über die jeweilige Rad-
scheibe 13 hinausragenden Bereiche der Spurkränze 15
und gegebenenfalls auch der Laufflächen 14 umgeben
und begrenzen somit einen jeweiligen im wesentlichen
zylindrischen Volumenbereich 16. Vorzugsweise ist die
Kupplung 9 so weit wie möglich in der Nähe einer der
Radscheiben 13 angeordnet. Insbesondere ist somit in
Richtung der Drehachse 6 der Radsatzwelle 5 gesehen
die Kupplung 9 vorzugsweise zumindest teilweise in ei-
nem der zylindrischen Volumenbereiche 16 angeordnet.
Es ist sogar möglich, dass die Kupplung 9 über entspre-
chend angedeutete Befestigungselemente 17 an der ent-
sprechenden Radscheibe 12 unmittelbar befestigt ist,
insbesondere mit ihr verschraubt ist.
[0026] Die beiden Radscheiben 13 wiederum bilden
die Mantelflächen eines zylindrischen Hauptvolumens
18. Der Antriebsmotor 7 ist zumindest teilweise innerhalb
des Hauptvolumens 18 angeordnet. Insbesondere ist der
Antriebsmotor 7 entsprechend der Darstellung in FIG 2
in der Regel in der Fahrrichtung x gesehen vor oder hinter
der Radsatzwelle 5 angeordnet. Wenn das Schienen-
fahrzeug 1 horizontal geradeaus fährt, befindet sich der
Antriebsmotor 7 weiterhin in Höhenrichtung gesehen (al-
so orthogonal zur Fahrrichtung x gesehen und orthogo-
nal zur Richtung der Drehachse 6 gesehen) auf der glei-
chen Höhe wie die Radsatzwelle 5.
[0027] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
des Schienenfahrzeugs 1 ergeben sich verschiedene
Vorteile. Insbesondere ist es möglich, dass die Kupplung
9 als Einebenenkupplung (im Gegensatz zu einer Zwei-
ebenenkupplung) ausgebildet ist und dass das Getriebe
8 als einstufiges Getriebe (im Gegensatz zu einem zwei-
stufigen Getriebe) ausgebildet ist.
[0028] Im Rahmen der Ausgestaltung von FIG 2 stützt
sich der Antriebsmotor 7 an der anderen Seite, an der er
nicht über die Befestigungselemente 10 am Fahrgestell
4 befestigt ist, über Pufferelemente (nicht dargestellt) auf
der Radsatzwelle 5 elastisch ab.
[0029] In den FIG 3 und 4 ist eine weitere Ausgestal-
tung eines Schienenfahrzeugs gezeigt. Die Ausgestal-
tung der FIG 3 und 4 korrespondiert im wesentlichen mit
der Ausgestaltung von FIG 2. Die obigen Ausführungen
sind also ebenfalls gültig. Im Gegensatz zur Ausgestal-
tung von FIG 2 stützt sich der Antriebsmotor 7 jedoch
nicht auf der Radsatzwelle 5 ab, sondern ist an der an-
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deren Seite, also an der Seite, an der er nicht über die
Befestigungselemente 10 am Fahrgestell 4 befestigt ist,
über ein Halteelement 19 und Befestigungselemente 20
am Fahrgestell 4 aufgehängt.
[0030] Zusammengefasst betrifft die vorliegende Er-
findung somit folgenden Sachverhalt:
[0031] Ein Schienenfahrzeug 1 weist ein Fahrgestell 4
auf, in dem eine Radsatzwelle 5 gelagert ist, so dass die
Radsatzwelle 5 um eine Drehachse 6 drehbar ist. Ein
Antriebsmotor 7 für die Radsatzwelle 5 wirkt über ein
Getriebe 8 und eine Kupplung 9 auf die Radsatzwelle 5.
Der Antriebsmotor 7 ist zumindest an einer Seite am
Fahrgestell 4 befestigt und stützt sich an der anderen
Seite ab oder ist dort aufgehängt. In Richtung der Dreh-
achse 6 der Radsatzwelle 5 gesehen ist das Getriebe 8
zwischen der Kupplung 9 und dem Antriebsmotor 7 an-
geordnet.
[0032] Die vorliegende Erfindung weist viele Vorteile
auf. Insbesondere ergibt sich durch die Möglichkeit, den
Antriebsmotor 7 sehr nahe an die Radsatzwelle 5 zu
schieben, ein ähnlich kompakter Aufbau wie bei einem
Tatzlagerantrieb. Dennoch werden sowohl das Gesamt-
gewicht des Antriebsstrangs als auch die ungefederten
Massen gering gehalten. Auch ist es möglich, als Getrie-
be 8 ein einstufiges Getriebe und als Kupplung 9 eine
Einebenenkupplung zu verwenden. Das Getriebe 8 kann
trotz der Einstufigkeit ein hohes Übersetzungsverhältnis
aufweisen. Die Radsatzanlenkung kann auf einfache
Weise sowohl für eine hohe Laufstabilität als auch für
eine gute Bogengängigkeit optimiert werden. Die Lösung
ist robust, kostengünstig und zuverlässig.
[0033] Obwohl die Erfindung im Detail durch das be-
vorzugte Ausführungsbeispiel näher illustriert und be-
schrieben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die of-
fenbarten Beispiele eingeschränkt und andere Variatio-
nen können vom Fachmann hieraus abgeleitet werden,
ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.

Patentansprüche

1. Schienenfahrzeug,

- wobei das Schienenfahrzeug ein Fahrgestell
(4) aufweist,
- wobei in dem Fahrgestell (4) eine Radsatzwelle
(5) gelagert ist, so dass die Radsatzwelle (5) um
eine Drehachse (6) drehbar ist,
- wobei ein Antriebsmotor (7) für die Radsatz-
welle (5) über ein Getriebe (8) und eine Kupp-
lung (9) auf die Radsatzwelle (5) wirkt,
- wobei der Antriebsmotor (7) zumindest an ei-
ner Seite am Fahrgestell (4) befestigt ist und sich
an der anderen Seite abstützt oder dort aufge-
hängt ist,

dadurch gekennzeichnet,
dass in Richtung der Drehachse (6) der Radsatz-

welle (5) gesehen das Getriebe (8) zwischen der
Kupplung (9) und dem Antriebsmotor (7) angeordnet
ist.

2. Schienenfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet,

- dass die Radsatzwelle (5) an ihren beiden En-
den jeweils ein Rad (12) mit einer Radscheibe
(13) aufweist,
- dass die Räder (12) jeweils eine an den Au-
ßenumfang der jeweiligen Radscheibe (13) an-
grenzende Lauffläche (14) und einen Spurkranz
(15) aufweisen,
- dass in Richtung der Drehachse (6) der Rad-
satzwelle (5) gesehen zumindest die beiden
Spurkränze (15) zwischen den beiden Rad-
scheiben (13) angeordnet sind, so dass die je-
weilige Radscheibe (13) und der jeweilige Spur-
kranz (15) einen im wesentlichen zylindrischen
Volumenbereich (16) begrenzen, und
- dass in Richtung der Drehachse (6) der Rad-
satzwelle (5) gesehen die Kupplung (9) zumin-
dest teilweise in einem der beiden zylindrischen
Volumenbereiche (16) angeordnet ist.

3. Schienenfahrzeug nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kupplung (9) an einer der
Radscheiben (13) unmittelbar befestigt ist.

4. Schienenfahrzeug nach Anspruch 1, 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kupplung (9) als
Einebenenkupplung ausgebildet ist.

5. Schienenfahrzeug nach einem der obigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Getriebe
(8) als einstufiges Getriebe ausgebildet ist.

6. Schienenfahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass der Antriebsmo-
tor (7) sich an der anderen Seite über Pufferelemen-
te auf der Radsatzwelle (5) elastisch abstützt.

7. Schienenfahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass der Antriebsmo-
tor (7) an der anderen Seite am Fahrgestell (4) auf-
gehängt ist.

8. Schienenfahrzeug nach einem der obigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Radsatz-
welle (4) an ihren beiden Enden jeweils ein Rad (12)
mit einer Radscheibe (13) aufweist, dass die beiden
Radscheiben (13) die Mantelflächen eines zylindri-
schen Hauptvolumens (18) bilden und dass der An-
triebsmotor (7) zumindest teilweise innerhalb des
Hauptvolumens (18) angeordnet ist.

9. Schienenfahrzeug nach einem der obigen Ansprü-
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che, dadurch gekennzeichnet, dass der Antriebs-
motor (7) in einer Fahrrichtung (x) des Schienenfahr-
zeugs gesehen vor oder hinter der Radsatzwelle (5)
angeordnet ist und in Höhenrichtung gesehen auf
der gleichen Höhe wie die Radsatzwelle (5) ange-
ordnet ist.

10. Schienenfahrzeug nach einem der obigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Fahrge-
stell (4) als Drehgestell ausgebildet ist.

7 8 
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